
:l.?47 der B~i lagen zu den stenographisch!:p Protokoller~ d-· 

Bundesrates 

B e r 1. c h t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 27. November 1974 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Bundesabgabenordnung 

geändert wird 

Mit Ablauf des 31~ Dezember 1974 tritt die im Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofes, G 35/73-12, ausgesprochene Aufhebung von 

Bestimmungen tiber Stundungi3zinsen in Kraft .. Der vorliegende Gesetzes

beschluß des Nationalrates sieht Dun abweichend von der bisherigen 

RegelmJg eine Stundungszinsenpflicht für alle jene Fälle vor, in 

denen auf Grund einer erteilten Zahlungserleichteru."lgsbewilligung 
für Abgabenschuldigkeiten, die insgesamt den Betrag von 8 50~OOO,_·

übersteigen, ein Zahlungsaufschub eintritt .. Anstelle der bisherigen 

starren Zinssätze soll aus Vereinfachungsgrünoen n 1Jun'.ehr ein ein-

ziger 3 % über der Bankrate liegender Z.inssatz zur Anwendung ge
langenG Weiters ist v(;rgese.hen, daß im Fall der nachträglichen Her-" 
absetzung einer Abgabenschuld die Berechnung (Jer Stundungs zinsen 

unter rückvlirkender Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages zu 

erfolgen hat~ Durch das Inkrafttreten des Gesetzes wird das Auf

kommen an Stundungs zinsen voraussichtlich geringfügig \termindert 
werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 9 .. Dezember 19'74 ln Verhandlung genommen .. 

Der Antrag des BerichteI'statter6 keinen Einspruch zu erheben 

Wurde mit Stimmengleichheit abgelehnt. 
Im Sinne das § 24 AbsG I der Geschäftsordnurlg wird daher 

liber das Ergebnis der Verhandlung im Finanzausschuß dieser Bericht 

erstatteto 

Wien ~ am 9", Dezember ~1971~-

liermirJ.8 K u b· a n tJ k 

Berichterstatter 

Sei d 1 

Obmann 
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